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Wann der Berklagt offentlich in Stock/ Pranger oder Halß-Eysen gesetzt
soll werden
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Halß⸗Gericht . 25

Herꝛ Richter / das peinlich endlich Gericht iſt / nach laut Vuſers gna .

digen Herꝛen von Bamberg Ordnung / wol beſetzt.

Wann der Verklagt offentlich in Stock / Pranger oder

Halß⸗Eyſen geſetzt ſoll werden .

Item / So wider den Verklagten die Vrtheil zu peinlicherStraff XCVIII .

endlich beſchloſſen wirdet / wo dann Herkommen iſt / den Vbelthaͤter dar⸗

vor oder nach / am Marckt oder Platz etlich zeit offentlich in Stock /

Pranger oder Halßeyſen zuſetzen / dieſelbig Gewonheit ſoll auch gehal⸗

ten werden .

Den Beklagten fuͤr Gericht zu fuͤhren .

Item / Darnach ſoll der Richter befehlen / daß der Verklagt durch

den Nachrichter vnd Gerichtoknecht wol verwahrt fuͤr Gericht bracht

werde .

Von beſchreyen deß Verklagten .

Item / MWit dem beſchreyen der Vbelthaͤtter ſoll es im ſelbigen ſtuͤck

auff Gegenwertigkeit vnd begehr deß Anklaͤgers / nach jedes Gerichts

guter Gewonheit / gehalten werden / wo aber der Beklagt / vnſchuldig
erfunden/ alſo daß der Anklaͤger dem Rechten nicht nachkommen wolt /
vnd nichts deſto weniger der Beklagt Rechts begert / So were ſolches

Beſchreyens nicht not .

Von Fuͤrſprechen.

Ntem / Klaͤgern vnd Antworttern ſoll jedem Theil auff ſein begern

ein Fuͤrſprech auß dem Gericht erlaubt werden / Dieſelben ſollen bey

ſhren Eyden die Gerechtigkett vnd Warheit / auch die Ordnung dieſer

Vnſer Reformation fuͤrdern vnd durch Gefehrligkeit mit 2
* en

XCIX .

CI .
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